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RS OGH 1969/9/17 7Ob136/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1969

Norm

ZPO §228 B1bb

Rechtssatz

Das Feststellungsinteresse des Versicherungsnehmers ist zu bejahen, da der Versicherer dem Versicherungsnehmer

Regreßansprüche angedroht hat und der Versicherungsnehmer ein rechtliches Interesse daran hat, daß die

Berechtigung oder die Nichtberechtigung dieser Androhung alsbald festgestellt werde.
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